
Defini t ion des Staatenlosenbegri f fs des 
Übere inkommens vom 28. September 1954 
wird daher auch der Anwendung des Über­
e inkommens vom 30. August 1961 zugrun­
degelegt werden. 
Durch die Erk lärung zu b) w i rd klargestel l t , 
daß die in dem Übere inkommen verwende­
ten Ausdrücke S taa tsangehör igke i t und 
Staatsangehör ige^)« in bezug auf d ie 
Vertragsstaaten für d ie Bundesrepubl ik 
Deutschland die Deutscheneigenschaft im 
Sinne des Art.116 Abs.1 des Grundgeset­
zes erfassen, also sowohl die deutsche 
Staatsangehör igkei t als auch d ie Rechts­
stel lung als Deutscher ohne deutsche 
Staatsangehörigkei t . Die Rechtsstel lung 
der Vertr iebenen deutscher Volkszugehö­
rigkeit als Deutsche ohne deutsche Staats­
angehör igkei t ist wie die deutsche Staats­
angehör igkei t Anknüpfungspunkt für vö l ­
kerrechtl ichen Schutz und somit e ine 
Staatsangehörigkei t , d ie ihre Inhaber von 
der Behandlung als Staatenlose aus­
schließt. 
Abschl ießend ist anzumerken, daß sich d ie 
Zurückhal tung, die sich d ie Organe der 
Vereinten Nat ionen hinsicht l ich des Inhalts 
der Konvent ion aufer legt haben, bisher 
wenigstens nicht ausgezahlt hat. Das Über­

e inkommen über die Vermeidung der 
Staatenlosigkei t hat leider in der Staaten­
gemeinschaft t rotz des Zugeständnisses an 
d ie Befürworter des staatl ichen Eingrif fs­
mittels der Entziehung keine große Reso­
nanz gefunden. Bisher haben neben der 
Bundesrepubl ik Deutschland erst s ieben 
Staaten das Übere inkommen für sich ver­
bindl ich erklärt . Damit hat das Übere inkom­
men noch nicht das Gewicht, das ihm nach 
seinem Inhalt und seiner Tendenz zu­
kommt. Wesentl ich für die Durchsetzung 
der hier genannten Ziele ist nämlich vor 
al lem die Zahl und das Ansehen der Staa­
ten, die das Übereinkommen rat i f iz ieren. 
Es bleibt daher zu hoffen, daß zumindest 
d ie Empfehlungen des Europarates an 
seine Mitgl iedstaaten dazu bei t ragen, daß 
das Übere inkommen auch völkerrecht l ich 
die Bedeutung erreicht, die es ohne Zwe i ­
fel verdient. OR 

Humanitäres Kriegsvölkerrecht: Vorbehalt der 
Bundesrepublik Deutschland zu den Zusatzproto­
kollen (11) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
den Bericht in VN 6/1977 S. 195 ff. fort.) 

Die beiden Zusatzprotokol le zu den Gen­
fer Rotkreuz-Konvent ionen von 1949 sind 

am 23. Dezember 1977 vom Botschafter 
der Bundesrepubl ik Deutschland in Bern 
für d ie Bundesrepubl ik gezeichnet worden. 
Bei der Zeichnung gab d ie Bundesregie­
rung fo lgende Erklärung ab : »Die Bundes­
republ ik Deutschland zeichnet d ie Proto­
kol le in der Überzeugung, daß damit ein 
hoher humani tärer Zweck gefördert w i rd , 
dem sie sich schon immer in ganz beson­
derem Maße verpf l ichtet gefühlt hat. An ­
gesichts der nicht immer e indeut igen For­
mul ierungen des I. Zusatzprotokol ls bedarf 
es jedoch sorgfäl t iger Prüfung, ob und in­
wiewei t dieses Protokol l d ie Fähigkeit zur 
indiv iduel len und kol lekt iven Selbstverte i ­
d igung gemäß Art ike l 51 der Satzung der 
Vereinten Nat ionen einschränkt. Die Bun­
desregierung muß sich daher vorbehal ­
ten, bei einer späteren Rat i f ikat ion noch 
zusätzl iche Erklärungen abzugeben, um die 
völkerrecht l ichen Bindungen der Bundes­
republ ik Deutschland klar zu best immen 
und deutl ich zu machen.« Red 
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Adoptionsrecht 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT — Ge­

gens tand: Adoption von Kindern und Un­
te rbr ingung als Pflegekind. — Resolution 
1925 (LVIII) vom 6. Mai 1975 

Der Wirtschafts- und Sozialrat, 
— un te r Hinweis auf Resolution 3028(XXVII) 

der Genera lversammlung vom 18. Dezem­
ber 1972 und auf Resolution 1750(LIV) des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 16. Mai 
1973, 

— nach Kenn tn i snahme des Berichts des 
Generalsekretärs über die Einberufung 
einer UN-Konferenz für ein in te rna t io­
nales Übereinkommen über das Adopti­
onsrecht, 

— im Hinblick auf das Interesse der Regie­
rungen an dem Thema Adoption und Un­
terbr ingung als Pflegekind, wie es aus 
ihrer Bean twor tung des vom Generalse­
kretär auf Grund von Resolution 1750(LIV) 
vertei l ten Fragebogens hervorgeht , 

— un te r wei terer Berücksichtigung der in 
dem Bericht zum Ausdruck kommenden 
erheblichen Unterschiede in den Auffas­
sungen von der Adoption und der Unter ­
br ingung als Pflegekind, worin sich die 
Vielzahl der in den verschiedenen Teilen 
der Welt gel tenden sozialen und kul tu re l ­
len Wer te widerspiegelt , 

— angesichts der Probleme, die im Falle ei­
ne r Ubersiedlung von Kindern aus einem 
Land In ein anderes ents tehen können, 
und der Notwendigkeit , die Rechte aller 
Betroffenen und insbesondere diejenigen 
des Kindes zu schützen, 

1. bekräftigt die Notwendigkei t einer fort­
laufenden Uberprüfung von Maßnahmen 
zur Verbesserung des Verständnisses auf 
nat ionaler Ebene für Vereinheit l ichungs­
ver fahren mit dem Ziel, die Regelung der 
Ubersiedlung von Kindern von einem 
Staat in den anderen zu erleichtern; 

2. betont die Bedeutung fort laufender Un­
tersuchungen auf regionaler Ebene über 
die sozialen und rechtlichen Probleme der 
Adoption und der Unterbr ingung als Pfle­
gekind; 

3. bekräftigt, daß es wünschenswert ist, eine 
Erklärung über Grundsätze für eine gute 
Adoptionspraxis abzufassen, auf Grund 
derer die Länder ihre eigenen Gesetze 
entsprechend ihren eigenen Tradi t ionen 
überprüfen können; 

4. beschließt, den Generalsekretär vorbehal t ­
lich des Vorhandenseins außeretatmäßiger 
Mittel zu ersuchen, eine für alle geogra­
phischen Regionen repräsentative Gruppe 
von Sachverständigen mit besonderen 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Famil ien-
und Kinderwohlfahrt , insbesondere über 
die Prax is bei Adoption und Vermit t lung 
von Pflegekindern, einzuberufen, 
a) um den Entwurf einer Erklärung über 

soziale und rechtliche Grundsätze für 
die Adoption von Kindern und die 
Unterbr ingung als Pflegekind sowohl 
im nat ionalen Bereich als auch Im 
Internat ionalen Verkehr auszuarbei ten, 
und um die im Bericht des Generalse­
kretärs enthal tenen Empfehlungen und 
Richtlinien und das von den Regierun­
gen eingereichte und dem General­
sekretär und den regionalen Kommis­
sionen bereits zur Verfügung stehende 
einschlägige Material zu überprüfen 
und auszuwerten, 

b) um Richtlinien zu entwerfen, an die 
sich die Regierungen bei der Durch­
führung der obigen Grundsätze hal ten 
können, sowie um Vorschläge zur Ver­
besserung der Verfahren im Rahmen 
ihrer sozialen Entwicklungsprogramme, 
einschließlich der des Famil ienwohls 
und des Kinderwohls, auszuarbei ten; 

5. ersucht die einschlägigen Internat ionalen 
Organisationen, insbesondere UNICEF, die 

regionalen Kommissionen und die ein­
schlägigen nicht-staatl ichen Organisat io­
nen mit be ra tendem Status beim Wir t ­
schafts- und Sozialrat, mi t dem General ­
sekretär bei der Durchführung der vor­
l iegenden Resolution zusammenzuarbei ten ; 

6. macht den Generalsekretär darauf auf­
merksam, daß es wünschenswert ist, regio­
nale Seminare über die Adoption und 
Unterbr ingung als Pflegekind gemäß Re­
solution 418(V) der Genera lversammlung 
vom 1. Dezember 1950 abzuhal ten oder r e ­
gionale Seminare über die Menschenrechte 
von Kindern, einschließlich Adoption und 
Unterbr ingung als Pflegekind, auf Grund 
der Resolution 926(X) der Genera lver­
sammlung vom 14. Dezember 1955 stat tf in­
den zu lassen; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Kom­
mission für soziale Entwicklung auf ihrer 
26. Tagung den Entwurf einer Erklärung 
über die sozialen und rechtlichen Grund­
sätze zwecks Vorlage beim Wirtschafts­
und Sozialrat und bei der Genera lver­
sammlung vorzulegen. 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Ab­s t immung angenommen. 

Flugzeugentführungen 
GENERALVERSAMMLUNG _ Gegenstand: 

Sicherheit der in ternat ionalen Zivilluft­
fahrt . — Resolution 32/8 vom 3. November 
1977 

Die Genera lversammlung, 
_ in Anerkennung dessen, daß die ordnungs­gemäße Abwicklung des in terna t ionalen Zivil luftverkehrs un te r Bedingungen, die die Sicherheit seines Ablaufs gewährlei­sten, im Interesse aller Völker liegt und die freundschaftlichen Beziehungen zwi­schen den Staaten fördert und erhält, 
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